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Amtsblatt 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut 

 
Jahrgang: 2023 
Laufende Nr.: 333-9 

 
 

Vierte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung  
für den Bachelorstudiengang Maschinenbau  

(Studienbeginn: Wintersemester 2016/2017 bis Sommersemester 2022) 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften  

vom 28. November 2023 
  

Auf Grund von Art. 9 Satz 1 und Satz 2, Art. 80 Abs. 1, Art. 84 Abs. 2 und Art. 96 Abs. 1 Satz 

1 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 

414, BayRS 2210-1-3-WK), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 2. Juni 2023 und durch § 

2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 455) geändert worden ist, erlässt die Hochschule 

für angewandte Wissenschaften Landshut folgende Satzung: 

 
§ 1  

Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Maschinenbau an der 

Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut vom 19.7.2016, die zuletzt durch § 1 

der Satzung vom 07.08.2023 geändert wurde, wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Einleitungsformel (Ermächtigungsgrundlage) erhält folgende Fassung: 

„Auf Grund von Art. 9 Satz 1 und Satz 2, Art. 80 Abs. 1, Art. 84 Abs. 2 und Art. 96 Abs. 1 

Satz 1 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 

(GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 2. Juni 

2023 und durch § 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 455) geändert worden ist, 

erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut folgende Satzung:“ 

 

2. Im Inhaltsverzeichnis wird § 9 wie folgt gefasst: „§ 9 Bachelorarbeit“ und in § 11 das Wort 

„Portfolioprüfung“ eingefügt. 
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3. In § 1 werden die Worte „der Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen in Bayern 

(RaPO) vom 17. Oktober 2001 und“ ersatzlos gestrichen und das Datum „20. Juni 2017“ 

durch „13. Juni 2023“ ersetzt. 

 

 

4. § 3 Abs. 1 S. 1 wird wie folgt geändert: „Art. 43 Abs. 2 und 7 bzw. Art. 45 BayHSchG“ wird 

durch „Art. 88 Abs. 2, 5, 6 und 10 BayHIG“ ersetzt sowie in Satz 2 das Datum „17. 

Dezember 2020“ durch „4. Mai 2023“. 

 

5. In § 5 Abs. 3 Satz 1 wird „studienbegleitenden“ durch „semesterbegleitenden“ ersetzt. 

 

6. In § 6 Abs. 1 Satz 4 wird das Wort „zu“ durch „zwei Wochen nach“ ersetzt. 

 

7. In § 9 wird die Überschrift „Abschlussarbeit“ durch „Bachelorarbeit“ ersetzt und in Abs. 1 

„Abschlussarbeit/“ gestrichen. 

 

8. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift von § 11 wird „Portfolioprüfung“ ergänzt.  

b) Die Absätze 1 und 2 werden gestrichen.  

c) Es wird folgender neuer Absatz 1 eingefügt: 1In der Portfolioprüfung werden im Laufe 

des Semesters zusätzlich Prüfungsteilleistungen gesammelt, wobei diese einzelnen 

Teilleistungen nicht bestehensrelevant sind. 2Es wird am Ende des Semesters aus 

allen Teilleistungen eine Gesamtnote gebildet. 3Die Zusammensetzung der jeweiligen 

Portfolioprüfung ist der Anlage dieser SPO zu entnehmen. 4Werden Teile der 

Portfolioprüfungen nicht angetreten bzw. fehlen Teilleistungen, ohne dass Gründe 

vorliegen, die die/der Studierende nicht selbst zu vertreten hat, so werden diese Teile 

bei der Endnotenbildung mit null Punkten bzw. als ungenügend gewertet. 5Ist die 

Teilnahme an Teilen der Portfolioprüfung aus Gründen, die die/der Studierende nicht 

selbst zu vertreten hat, nicht möglich, dann bleiben die bereits angetretenen 

Teilleistungen unberührt und die Portfolioprüfung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 

an dem die fehlenden Teile angeboten werden, abzuschließen, ansonsten erfolgt die 

Endnotenbildung gemäß Satz 4. 6Auf Antrag der/des Studierenden an die 

Prüfungskommission kann auch bei fehlenden Teilleistungen, für die Gründe 

vorliegen, die die/der Studierende nicht selbst zu vertreten hat, eine Endnotenbildung 

gemäß Satz 4 erfolgen.  
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d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt formuliert: 1Für die Bewertung der 

auf Endnoten beruhenden Prüfungsleistungen mit Ausnahme der Projektarbeit und 

Abschlussarbeit sind die Noten 1 bis 5 zu verwenden. 2Abweichend davon können zur 

differenzierteren Bewertung der Projektarbeit und der Abschlussarbeit die Noten zusätzlich 

um 0,3 erniedrigt oder erhöht werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 
3Sind in einem Modul mehrere Prüfungsleistungen zu einer Endnote zusammenzufassen, 

ergibt sich die Note aus dem auf eine Nachkommastelle abgerundeten, arithmetischen Mittel 

aus den gewichteten Noten gemäß der Anlage zur Studien- und Prüfungsordnung.  
e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.  

f) Der bisherige Absatz 5 zu Absatz 4. 

g) Der bisherige Absatz 6 entfällt. 

 

9. Die Anlage erhält folgende Fassung: 
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Anlage 
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§ 2 
1Diese Satzung tritt zum 1. Oktober 2023 in Kraft. 2Sie gilt für Studierende, die das Studium im 

Zeitraum Wintersemester 2016/2017 bis Sommersemester 2022 aufgenommen haben. 
 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule Landshut vom 

21. November 2023 und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten der 

Hochschule Landshut. 

 

Landshut, 28.11.2023 

Der Präsident 

 

gez. Prof. Dr. Fritz Pörnbacher 

 

Diese Satzung wurde am 28. November 2023 in der Hochschule Landshut niedergelegt. Die 

Niederlegung wurde am 28. November 2023 durch Anschlag bekannt gegeben. Tag der 

Bekanntmachung ist daher der 28. November 2023. 
 

 


